
KANTON ZORJGH TIEFBAUAMT 

Auszug aus dem Protokoll E.1~~~ fl c H r V 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 6. Juli 1977 B.N.P. 

2749. Quartierplan. Am 1. ,Juni 1977 ersuchte der Ge­
meinderat Dietlikon um Genehmigung seines ßeschlnsses vom 
13. ,Januar 1976 betrdfönd 11'ostsot:.:ung dos amtlichen Quar­
tierplans Nr. 11 vVasenäeker. D'iese1· Besch lnss wurde am 
30. Januar 1976 im kantoua.lcn Arntshlatt veröffentlicht und 
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Ge­
mäss Zeugnis des ße7.irksrates Biilach vom 25. 1\1.ai 1977 sind 
g·egcn dio Quartierplanfostsetzung keine RekuJ'se eingega.ngen. 

Das Quartierplangebiet wird im Norden dUl'ch die l!'uchs­
halde und dio 'l'ödistrasse, im Osten durch die Dornenstrasse 
rmd die 7.U vedängernde na.lmhofätrassn sowie im Süd<:r1 und 
Westen dureh die p1·ojektiorte Rchwerzclbodenstrasse be­
grenzt. Das ganze Quartierpla.ng·ebict liegt innel'l1alb der Bau­
zonen gernäss goltend<:m .Zonenplan wio auch vollständig im. 
Einzugsgebiet des Entwurfs von 1969 :f'.iir ein neues Kanalisa­
tionsprojekt dm• Genicindc Dietlikon und i,;oll im Mischsystem 
entwässert we1·den. Der d<t7.U notwendige Hauptsammel­
kanal E mit Nchcnkanii.len und Rcgenwasserklärbecken Bett­
stenweg sowie eine .Entlastungsfoitung· müssen bei der Er'­
schliessung des Qun.1·tic1·plangehiets erstellt werden. 

Der strassenmässigen F.rschliessung dienen die bestehen­
den Strassen (l!'uchshaldc, 'l'ödistrasse, Dornenstrasse), die 
zwei mit Kehrplätzen zu versehenden hc.stdwndcn Strassen 
Trettcliwcg und Bcttstenweg sowie clas zwischen 'l'ödistrasse/ 
l''uchshalcle und der Schwerzelbo<lenstrasse ncm 7.u erstellende 
Teilstück d(ff ~ornwnhühlstrasse. .Zwischen dem K.ehrplat7. 
des HcLtstenwegs und der Schwer.zelbodenstrasse wm·de noch 
eine li'usswcg·vediindung ausgeschieden. 

Die mit 20 m an der zu verlängernden Sonnenbühlstrasse 
und mit 12 m an der Fusswegv(~r'bindung zwischen dem Bett­
stenweg und der Sehwer~elbodcnstrasse festgelegten Abstände 
der Baulinien entsprechen d<w ßedeutung dieser Strasse und 
des Fusswcgs. Alll Bettstcnweg werden die bestehenden Bau­
linien teilweise aufgehoben und rnit einem Hrwciterten Bau­
linienabstaml von 20 m neu festgesetzt. Bei der Einmündung 
der Sonnenbüblstrasse in die Fucht'lhalde worden die Baulinien 
der letzteren teilweise aufgehoben. Die im Quartim-plan für 
Dornenstrasse. }'uehsha.l<le, 'l'rottcli weg, 'l'ödistrasse, Schwer­
zelbo<lenstrassc und Bahnhofstrasse eingetragenen Baulinien 
stimmen mit den bereits gendu:nigten Linien überein (vg·l. 
RRn Nrn. 7571/1942, 2963/1964, 3.108/1.95J, 6559/1974 und DV 
Nr. 945/1969). 

Die Nivcaulinic an der Sonnenbühlstrasse weist eine Maxi­
malsteigerung· von 5,f> % auf. 

Der Grmehmigung der· Vorl1ige steht nichts entgegen. 
Der Gemeinderat wird gcmäss den §§ 16 und 19 des Bau­

gesetzes den vorliegenden Beschluss zu ve1·iiffentlichen hahen. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliei;;st der Rngiernngs1·at: 

I. Der Beschluss rles G<irneinder'ates Didlikon vom 13 .• Ja. 
nuar 1976 bet1·effend Festsetzung des amtlichen Quartier-
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plans Nr. 11 Wasenäeker mit Bau- und Nivcaulinien an der zu 
vedängerndcn Som1cnbüJ1lstrassc, teilweise Aufhebung und 
gleichzeitige Neufestset1mng von BauliniBn am Bcttstenweg 
sowie Ocffnung der Baulinien bei der Einmündw1g der Son­
nenbühlstrasse in die Fuchshalde wird gemäss den eingereich­
ten Plänen genehmigt. 

II. Mitteilung im den Gemeinderat Diotlikon, 8305 Dietli­
kon, unter Rücln:endung eines Plandossiers mit Genehmi­
gungsvermerk, an den Bezirksrat Bülach, 8180 Dülach, sowie 
an die Direktion der ö.t:fentlichen Bauten. 

Zürich, den 6. Juli 1977 

Vor dem Reg i er ungsrat 
Der Staatsschreiber : 

i. V. 
Hirschi 


